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1. Stand des Regelwerkes
für die Heizölversorgung

Die Anforderungen an die Er-
richtung und den Betrieb von
Anlagen der Ölversorgung mit
Heizöl EL wurden mit Heraus-
gabe der DIN 4755 [1] „Ölfeue-
rungsanlagen – Technische Regel
Ölfeuerungsinstallation (TRÖ) –
Prüfung“ in 2004 auf den Stand
der Technik gebracht. Die Inhalte
der Vorgängerausgaben DIN 47
55- 1:1981-09 [2] und DIN 4755-
2:1984-02 [3] wurden damit
vollständig überarbeitet und weit-
gehend dem aktuellen Stand
der bauaufsichtlichen und was-
serrechtlichen Vorschriften ange-
passt. Für eine in die Zeit ge-

kommene Überarbeitung der DIN
4755 wurde im zuständigen Fach-
bereichs beirat 01 „Heiztechnik“
des DIN- Normenausschusses Heiz-
und Raumlufttechnik (NHRS) bis-
her kein Beschluss zur Wieder-
aufnahme der Arbeiten im NA
041- 01-39 AA „Ölfeuerungs-
anlagen“ gefasst.

Die DIN 4755 konnte mit ih-
rem Erscheinen nicht auf alle
Fragen der installierenden Ge-
werke als auch angrenzender
Rechtsgebiete eingehen. Daher
entstand der Wunsch nach ei-
nem Handbuch für die Praxis,
der sich in 2006 mit Herausga-
be der TRÖl „Technische Re-
geln Ölanlagen“ [4] erfüllte. Im
Vorwort steht dazu: 
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EN12514@gok-online.de

In June 2009, the drafts of DIN EN 12514 part 1 to 4 were
sub mitted to the CEN Enquiry. The scope applies to all parts
of supply systems for the automatic supply of liquid fuel
to one or more consuming units from one or more tanks.
The main amendments compared with both previous
versions of 2000 are stated in detail and discussed. For
example, the demands for a nominal lifetime of parts,
requirements for the appro priateness as a flood-proof
part and pressure strength for a maximum allowable
pressure PS of at least 6 bar are new. The wording of the
functions for each part is more exact and for anti-siphon
safety devices, de-aerators and other parts completely
new. The draft standards form the link to the Constru-
ction Products Directive 89/106/EC and other EC directives.
The present and projected technical rules and regu la tions for
fuel oil consumer’s installations in Germany are reviewed.

Draft DIN EN 12514
„Parts for supply 
installations for points 
of consumption with 
liquid fuels“ – Contents
and annotations

Dr.-Ing. Harald Richter *)

Entwurf DIN EN 12514 „Bauelemente für
Versorgungsanlagen für Verbrauchsstellen
mit flüssigen Brennstoffen“ –
Inhalte und Kommentierung

Abb. 1 · Schematische Darstellung einer Ölanlage mit Öltank, 
Ölleitung und Ölgerät im Einstrangsystem. (Quelle: GOK)

Im Juni 2009 wurden die Entwürfe der DIN EN 12514 Teil 1 
bis 4 zur CEN-Umfrage veröffentlicht. Der Anwendungsbereich
schließt alle Bauelemente von Versorgungsanlagen zur selbst-
tätigen Versorgung eines oder mehrerer Verbrauchsstellen 
mit flüssigen Brennstoffen aus einem oder mehreren Tanks
ein. Die wesentlichen Änderungen gegenüber den beiden,
früheren Ausgaben von 2000 werden ausführlich dargelegt
und diskutiert. Neu sind zum Beispiel die Anforderungen nach
einer Nenn-Lebensdauer, der Eignung als hochwassersicheres
Bauelement und an die Druckfestigkeit für einen maximal
zulässigen Druck PS 6 bar. Die Funktionen für jedes Bauelement
sind exakter, für Sicherheitseinrichtungen gegen Aushebern,
Entlüftungseinrichtungen und anderen Bauelementen gänzlich
neu gefasst. Die Normentwürfe stellen den Zusammenhang
mit der Bauprodukten-Richtlinie 89 / 106 / EWG und anderen
EU-Richtlinien dar. Das derzeitige und geplante tech nische
Regelwerk für Heizöl verbraucheranlagen in Deutschland wird
einer Betrachtung unterzogen.



„Mit der Veröffentlichung
Technische Regeln Ölanlagen
legt das Institut für wirtschaftli-
che Oelheizung (IWO) erstmals
ein praxisorientiertes und bun -
desweit gültiges Fachbuch für
die Errichtung von Ölanlagen
vor. Es soll in erster Linie dem
Fachhandwerk als nützlicher
Helfer bei der täglichen Arbeit
dienen. Es stellt insoweit als er-
stes umfassendes Kompendium
sowohl den aktuellen Stand der
anerkannten Regeln der Tech-
nik, sowie aller relevanten ge-
setzlichen und untergesetz-
lichen Vorschriften dar als auch
die notwendigen Erläuterungen
und Hilfen für den Praktiker.“

Die TRÖl liegt gegenwärtig
in der Ausgabe-Nr. 1.5 vor. An-
fang dieses Jahres wurden
durch den Redaktionskreis der
TRÖl die Arbeiten für eine Aus-
gabe-Nr. 2.0 aufgenommen,
weil beispielsweise die TRwS
791 „Heizölverbraucheranlagen“
[5] als Entwurf vorliegt. Die we-
sentlichen Neuerungen des Ent-
wurfs der TRwS 791 als eine
technische Regel des Gewässer-
schutzes sind bereits in [6] und
[7] vorgestellt worden. Wie und
wann sich TRÖl und TRwS 791
weiterentwickeln, muss aus
heutiger Sicht als ein offener
und dynamischer Prozess be-
wertet werden.

Die Ölleitung definiert die
TRÖl als sämtliche ölführende
Rohrleitungen ab der Entnah-
meeinrichtung des Öltanks bis
zur Absperreinrichtung vor dem
Ölgerät einschließlich aller Bau-
teile, Armaturen, Förderaggre-
gate, Schlauchleitungen, Form-
stücke und Dichtmittel. Sie ist
neben dem Öltank ein Bestand-
teil der Öllageranlage (siehe Ab-
bildung 1). 

Die Anforderungen für das
Inverkehrbringen dieser Öllei-
tungen leiten sich aus dem Bau-
produktengesetz und den Bau-
ordnungen der Bundesländer
ab. Mit den vom DIBt (Deut-
sches Institut für Bautechnik)
herausgegebenen Bauregel -
listen sind die Voraussetzungen
für die Verwendung von Bau-
produkten und nicht die Vor-
aussetzungen für das Inverkehr-
bringen sowie den freien Wa-
renverkehr von Bauprodukten
im Sinne des Bauproduktenge-
setzes festgelegt. Geregelte und
nicht geregelte Bauprodukte
dürfen danach verwendet wer-

den, wenn ihre Verwendbarkeit
in dem für sie geforderten Über-
einstimmungsnachweis bestätigt
ist und sie deshalb das Überein-
stimmungszeichen (Ü-Zeichen)
tragen.

Geregelte Bauprodukte ei-
ner Ölleitung entsprechen den
in der Bauregelliste A Teil 1 be-
kannt gemachten, technischen
Regeln oder weichen von ihnen
nicht wesentlich ab. In der ak-
tuellen Ausgabe 2009 / 1 [8] fin-
den sich unter der lfd. Nr. 15
die Bauprodukte für ortsfest
verwendete Anlagen zum La-
gern, Abfüllen und Umschlagen
von wassergefährdenden Stoffen
wieder. Einen Auszug hierzu
enthält Tabelle 1.

Beschaffenheitsanforderungen
an Ölleitungen beinhalten für 

• Förderaggregate die DIN EN
12514-1:2000-05 [8];

• Bauteile, Armaturen die DIN
EN 12514-2:2000-05 [9];

• Schlauchleitungen die DIN EN
ISO 6806 [10] sowie

• Rohrleitungen, Formstücke
die TRbF 50 [11].

Die unvollständigen Inhalte und
Merkmale der DIN EN 12514-2
der Ausgabe 2000 führten bei-
spielsweise dazu, dass in der
DIN 4755, Abschnitt 4.3.5.1,
folgende allgemeine Anfor-
derung aufgenommen wurde:

„Armaturen-Bauelemente, Ar-
maturen, Filter, Zähler für Öl-
feuerungsanlagen müssen den
Anforderungen der DIN EN
12514-2 entsprechen. Enthält
die DIN EN 12514-2 keine
 Anforderungen an bestimmte
Armaturen, werden diese nach-
folgend in Verbindung mit den
Bestimmungen für die Herstel-
lung und Errichtung beschrieben.

Kombinationen verschiedener
Ausführungen von Armaturen
als eine Armatur sind zulässig.“

Eine adäquate Anforderung
findet sich ebenfalls in der TRÖl
Kapitel 4.9.1 wieder. 

Die Bauregelliste A Teil 1
hob mit Anlage 15.14 die Min-
dest-Druckbeständigkeit von 6
bar nach DIN EN 12514-2 auf
die Nenndruckstufe PN 10 an.
Außerdem wurde hier die Sicher-
heitseinrichtung gegen Aushe-

bern vom ÜHP-Verfahren ausge-
schlossen, was dann automatisch
eine allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung nach sich zog.

2. Anforderungen an
Bauelemente nach E DIN
EN 12514-1:2009-06

2.1 Allgemeine 
Anforderungen
Das Nachschieben weiterer An-
forderungen an Armaturen in
der Heizölversorgung in techni-
schen Regeln zur Installation
von Ölanlagen sowie in den
Bauregellisten führte zu der
Entscheidung, die DIN EN 12514
einer Überarbeitung zu unter-
ziehen. Anfang 2006 erfolgte
die Bildung eines Arbeitskreises
zur Überarbeitung der EN 12514
„Ölversorgungsanlagen für Öl-
brenner“ des NA 041-01-61 AA
„Ölzerstäubungsbrenner und
ihre Komponenten (SpA CEN /
TC 47). In diesem Arbeitskreis
sind alle namhaften deutschen
Hersteller von Förderaggrega-
ten, Armaturen, Filter, Zählern
und Verbindungselementen für
die Heizölversorgung sowie Re-
präsentanten der Verbände VHB
(Verband der Hersteller von Bau-

Tabelle 1 · Auszug Bauregelliste A Teil 1 [8] Nr. 15 für Ölleitungen als Bauprodukte für ortsfest verwendete
Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen von wassergefährdenden Stoffen.
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elementen für wärmetechnische
Anlagen), BDH, IWO und TÜV
vertreten. Im Sommer 2008 wur-
de der fertige Entwurf der deut-
schen Experten dann bei CEN /
TC 47 „Ölzerstäubungsbren-
ner und ihre Komponenten –
Funktion – Sicherheit – Prüfun-
gen“ eingereicht. Die europä -
ische Arbeitsgruppe setzte in
der WG 4 „Oil supply systems“
die Überarbeitung fort. Seit Juni
2009 liegen die Entwürfe der
prEN 12514 zur CEN-Umfrage
und die DIN EN 12514 nun-
mehr der Öffentlichkeit für
 nationale Stellungnahmen und
Einsprüche bis zum 13. Sep-
tember 2009 vor [12]. 

Die Norm besteht jetzt aus 4
Teilen und hat folgende Titel:
Bauelemente für Versorgungs-
anlagen für Verbrauchsstellen
mit flüssigen Brennstoffen

Teil 1: Sicherheitstechnische
Anforderungen und Prüfungen
– Terminologie, Allgemeine
Anforderungen [13]

Teil 2: Sicherheitstechnische
Anforderungen und Prüfungen
– Förderaggregate, Regel- und
Sicherheitseinrichtungen,
Betriebsbehälter [14]

Teil 3: Sicherheitstechnische
Anforderungen und Prüfungen
– Armaturen und Zähler [15]

Teil 4: Sicherheitstechnische
Anforderungen und Prüfungen
– Rohrleitungen und Bauele-
mente in Leitungen [16]

Die E DIN EN 12514-1:2009-
06 wurde unter dem Mandat 
M / 131 „Rohrleitungen, Tanks
und Zubehörteile, die nicht mit
Wasser, das für die menschliche
Ernährung bestimmt ist, in Kon-
takt kommen“ [54] erarbeitet,
das die Europäische Kommis-
sion und die Europäische Frei-
handelszone dem CEN erteilt
haben, und unterstützt grund-
legende Anforderungen der
EG-Richtlinien. 

Gegenüber den Ausgaben
2000 gibt es folgende wesent -
liche Änderungen:

• Normen neu strukturiert;

• neue Bauelemente 
für Versorgungsanlagen 
aufgenommen;

• technische Anforderungen
überarbeitet;

• Aktualisierung der Begriffe
und Definitionen;

• Zusammenfassung von
Bauelementen zu Baureihen;

• Brennstoffe klassifiziert und
neue Brennstoffe ergänzt;

• Nenn-Lebensdauer definiert;

• Anforderungen für hoch -
wassersichere Bauelemente
aufgenommen;

• Auswahl von Werkstoffen;

• Kennzeichnung, Verpackung
und Anleitungen überarbeitet;

• Harmonisierung der Norm
mit der Bauprodukten-

Richtlinie (CPD) 89/106/EWG,
Messgeräte-Richtlinie (MID)
2004/22/EG und Maschinen-
Richtlinie (MD) 2006/42/EG.

Der Anwendungsbereich wur-
de neu definiert: „Diese Europä-
ische Norm gilt für alle Bau ele -
mente von Versorgungsanlagen
zur selbsttätigen Versorgung ei-
nes oder mehrerer Verbrauchs-
stellen mit flüssigen Brennstof-
fen aus einem oder mehreren
Tanks. Sie gilt für alle Bauele-
mente vom Anschluss an den
bzw. die Tanks bis zum An-
schluss an den Brenner bzw. die
Verbrauchsstellen einschließlich
der unmittelbar vorgeschalte-
ten Absperreinrichtungen.“ [13]

Der Begriff Bauelement
schließt alle die in Ölleitungen
eingebauten Förderaggregate,
Betriebstanks, Betriebsbehälter,
Armaturen, Ventile, Druckmin-
derer, Zähler, Einrichtungen,
Rohre, Verbindungselemente
einschließlich integrierter oder
separater Sicherheitseinrichtun-
gen, Leitungsanschlüsse und
Kombinationen von einzelnen
Bauelementen ein. Von Vorteil
ist die Einführung des Begriffes
„Baureihe“, definiert als Bau -
elemente mit artgleichen Kon-
struktions- und Funktionsmerk-
malen, die sich unterscheiden
durch unterschiedliche Nenn-
weiten und / oder Bauteile. Der
Aufwand für die Typprüfung
und die werkseigene Produk-
tionskontrolle reduziert sich
 damit für Hersteller und zuge-
lassene Prüfstellen. Welche Bau -
elemente einer Baureihe zuge-
ordnet werden können, beant-
wortet der Anhang E von Teil 1
mit den dort genannten Bewer-
tungsmerkmalen. 

Zum Beispiel liegt es nahe,
artgleiche Absperrarmaturen
unterschiedlicher Nennweiten
zu einer Baureihe zusammen zu
fassen. Im Allgemeinen sollte
für die Typprüfung die kleinste
und größte Nennweite gewählt
werden. Bei Nennweiten über
DN 25 sollte eine weitere, da-
zwischen liegende Nennweite
aufgenommen werden. Ändert
sich der maximal zulässige
Druck PS mit der Nennweite,
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Tabelle 2 · Anforderungen an die Druckfestigkeit von Bauelementen in historischer Abfolge der Regelwerke.

Abb. 2 · Versorgungsanlage im Einstrangsystem mit Rücklaufleitung
nach E DIN EN 12514-1, Bild 8.

Legende
1 Tank
2 Absperrarmatur
3 Sicherheitseinrichtung gegen Aushebern
4 Absperrarmatur
5 Filter

6 Entlüftungseinrichtung
7 flexibles Rohr als Saugleitung
8 flexibles Rohr als Rücklaufleitung
10 Verbrauchsstelle
Anmerkung: Position 4, 5 und 6 kann
ein kombiniertes Bauelement sein.
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muss zumindest eine Absperr-
armatur mit dem niedrigsten
Wert für PS ausgewählt wer-
den, das die Sicherheit der Bau-
reihe gegenüber Druck beweist.

Neu ist der Begriff „Sicher-
heitseinrichtungen“ im Abschnitt
3.1.11. Im Sinne des Mandats
M / 131, Anhang 2, sind dies:

• Sicherheitsabsperreinrich-
tung, Druckausgleichs -
einrichtung, Überströmventil,
Druckminderer, Filter, 
Sicherheitseinrichtung gegen
Aushebern und Isolier -
einrichtung; 

sowie

• Sicherheitseinrichtungen 
des Förderaggregates

Inwieweit die Bauelemente
Filter und Isoliereinrichtung eine
Sicherheitseinrichtung für den
Gewässerschutz darstellen, soll-
te im Rahmen des Einspruchs-
verfahrens hinterfragt werden.
Dagegen sind die anderen hier
genannten Bauelemente rele-
vant als Sicherheitseinrichtung
im Sinne des Gewässerschutzes.
Die E TRwS 791 [5] wird diese
neue Einstufung ebenfalls mit
aufnehmen.

2.2 Druckfestigkeit 
Klar gestellt ist nunmehr die
Frage nach der erforderlichen
Druckfestigkeit der Bauelemen-
te. Tabelle 2 gibt dazu einen
Überblick zur historischen Ent-
wicklung von Bezeichnung und
Anforderung an die Druckfes-
tigkeit. Nach E DIN EN 12514-1
müssen die Bauelemente min-
destens für einen maximal zu-
lässigen Druck PS von 6 bar
ausgelegt sein. Erfreulich ist,
dass E TRwS 791 [5] den glei-
chen Ansatz pflegt, [4] und [8]
in der aktuellen Ausgabe dage-
gen noch von 10 bar ausgehen.

Die in [8], [11] und [19] benutz-
ten Begriffe „Nenndruck“ be-
ziehungsweise „Nenndruckstu-
fe“ PN 10 haben sich spätestens
durch den Ersatz von DIN 2401
[21] inhaltlich geändert. DIN EN
1333 [22] als Nachfolgenorm
definiert PN lediglich als eine
 alphanumerische Bezeichnung
für Referenzzwecke, wobei die
Zahl hinter den Buchstaben PN
kein messbarer Wert ist! Die E
DIN EN 12514-1 stellt richtiger-
weise in einer Anmerkung klar:
„PS ist nicht mit PN nach EN
1333 gleich zu setzen.“ 

Jedes Bauelement erhält eine
Kennzeichnung zum maximal
zulässigen Druck mit der Maß -
einheit bar, beispielsweise „PS
6  bar“.

2.3 Zulässige maximale /
minimale Temperatur
Ebenso wie die Druckbestän-
digkeit hat die Anforderung an
Temperaturbeständigkeit der
Bauelemente einen historischen
Verlauf aufzuweisen, wie dies
in Tabelle 3 ersichtlich ist. Baue-
lemente nach der E DIN EN
12514-1 sind für eine zulässige
minimale Temperatur ts,min = 0 °C
und eine zulässige maximale
Temperatur ts,max = + 40 °C aus-
zulegen. Lediglich die unmittel-
bar der Verbrauchsstelle vorge-
schaltete Absperrarmatur, die
im Allgemeinen in einem Filter
oder einer Entlüftungseinrich-
tung integriert ist, ist für eine
zulässige minimale Temperatur
ts,min = 0 °C und eine maximal zu-

lässige Temperatur ts,max = + 60 °C
auszulegen. Dem Umstand, dass
das Heizöl in der Rücklauflei-
tung vom Brenner (siehe Abbil-
dung 2) durch die Ölvorwärmung
Temperaturen bis + 60 °C errei-
chen kann, trägt der Norment-
wurf damit Rechnung. Bei der
Brennstofflagerung im Freien
können die Bauelemente Um-
gebungs temperaturen unter 0 °C
ausgesetzt sein. In der TRÖl [4]
Kapitel 4.10 wird gefordert, dass
Ölleitungen vor Frost (< 0 °C) 
zu schützen und entsprechend
zu verlegen, zu dämmen und /
oder zu beheizen sind. In frei
verlegten Ölleitungen im Dom-
schacht von unterirdischen Öl-
tanks kann es jedoch zu kurz-
fristigen Tempesraturabfällen

Tabelle 3 · Anforderungen an die Temperaturbeständigkeit von Bauelementen in historischer Abfolge 
der Regelwerke.
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kommen. Dann kann ein Bau -
element für minimal zulässige
Temperaturen von 0 °C bis - 20 °C
eingebaut werden, das zusätz-
lich die im Anhang F der E DIN
EN 12514-1 festgelegten An-
forderungen für ts,min = - 20 °C
erfüllen muss. 

Abweichend zu den zuvor
genannten Anforderungen der
E DIN EN 12514-1 darf der mi-
nimale zulässige Unterdruck
oder der maximale zulässige
Überdruck sowie der Bereich
der zulässigen minimalen / maxi-
malen Temperatur im Rahmen

des Konformitätsbewertungs-
verfahrens erweitert werden.
Dies kann sinnvoll sein, wenn in
industriellen Anwendungen För -
deraggregate mit Ausgangs-
drücken größer PS 6 bar oder
Sicherheitseinrichtungen gegen
Aushebern in Domschächten
für eine zulässige minimale
Temperatur ts,min = - 5 °C zum
Einsatz kommen müssen.

2.4 Flüssige Brennstoffe
Die Norm verwendet nicht
mehr den Begriff „leichtes Heiz-
öl“, sondern „flüssiger Brenn-
stoff“ und legt zeitgemäß 3
Klassen fest:

• Klasse A
Flüssige Brennstoffe aus
Mineralölverarbeitungsver-
fahren mit einer maximalen
Viskosität von 10 mm2/s bei
20 °C, z. B. Dieselkraftstoff
nach DIN EN 590:2000-02 [25]

• Klasse B
Flüssige Brennstoffe aus
nachwachsenden Rohstoffen
z. B. FAME nach DIN EN
14213 [27]

• Klasse C
Mischungen aus Klasse A
und B, z. B. Dieselkraftstoff
nach DIN EN 590 [26]

Die Einführung dieser Klas-
sen war notwendig, weil es
 keine europäische Norm für
leichtes Heizöl, wie z. B. eine

DIN 51603-1 [23] für Heizöl EL
in Deutschland, gibt. Die Zu-
sammenstellung von flüssigen
Brennstoffen aus Mineralölver-
arbeitungsverfahren in CEN / TR
15738 [24] ist sehr informativ,
aber eine Festlegung auf einen
Referenz-Brennstoff sucht man
hier vergeblich. Für ein „Bio-
Heizöl“ ist die DIN EN 14213
[27] existent, aber man kann
dieses Heizöl-FAME nicht er-
werben. Den Klasse C Brenn-
stoff Heizöl EL A Bio 10 nach
DIN V 51603-6 [28] findet man
zunehmend in deutschen Ver-
suchs- und Feldtestanlagen an.
Jedenfalls kann man gespannt
sein, wie sich die Bio-Brenn -
stoffe im Markt durchsetzen
werden. Auf Grund der unter-
schiedlichen Anforderungen an
flüssige Brennstoffe in den EU-
Mitgliedsstaaten wurden diese
im Anhang A der E DIN EN
12514-1 als sinnvolle Informa-
tion aufgelistet. Das Bauele-
ment muss dann mit der Klasse
B und/oder Klasse C für den
flüssigen Brennstoff gekenn-
zeichnet werden, wenn dies da-
für geeignet ist. Zusätzlich muss
in der Einbau-, Wartungs- und
Betriebsanleitung die Klasse
und die Bezeichnung des flüssi-
gen Brennstoffes angegeben
werden. Diese Informationen
sind für den Fachbetrieb und
für den sicheren Betrieb einer
Ölanlage erforderlich, denn nur
für den jeweiligen Brennstoff

geeignete Bauelemente dürfen
eingebaut werden. Diese Ver-
wendungshinweise findet man
dann auch in [4] und [28].

2.5 Werkstoffanforderungen
Die Eignung der Bauelemente
für die unterschiedlichen Brenn-
stoffe wird maßgeblich durch
die verwendeten Werkstoffe
bestimmt. Der Nachweis auf
Beständigkeit der Werkstoffe
darf nach E DIN EN 12514-1 auf
folgende Weise erbracht werden:

• an Hand vorhandener 
Versorgungsanlagen oder
Bauelemente, die überprüf-
bar sind oder wiederkehren-
den Prüfungen durch 
Prüfstellen oder befähigte
Personen unterliegen; 

oder

• an Hand von Laboruntersu-
chungen, die aufgezeichnet
sind, und deren Ergebnisse 
bei erneuten Untersuchungen
in gleicher Weise erzielt
werden; 

oder

• an Hand von Dokumenten
über die Beständigkeit von
Werkstoffen, deren Rand -
bedingungen bekannt und
durch Laboruntersuchungen
nachprüfbar sind.

Für metallische Werkstoffe
gelten die Anforderungen nach
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Tabelle 4 · Auszug Anhang B von E DIN EN 12514-1:2009-06 - Liste der Werkstoffe, die in harmonisierten Normen enthalten sind.

Abb. 3 · Kombiniertes Bauelement
für Einstrangsystem mit Rücklauf-
leitung nach E DIN EN 12514-3
Typ GOK 500 ERAZ bestehend
aus: Filter mit transparenter
Kunststofftasse, Absperrarmatur,
Einrichtung mit definierter Druck-
differenz für die Rücklaufleitung,
manueller Entlüftung der Rück-
laufleitung. (Quelle: GOK)



DIN EN 1503-1 bis - 4 [29-32]
oder Anhang B von E DIN EN
12514-1, wobei die höheren
Anforderungen des Anhanges
B denen der Normen DIN EN
1503-1 bis - 4 vorgehen. Die
Werkstoffauswahl wurde durch
festgelegte Grenzen von zu -
lässiger Temperatur ts, maximal
zulässigem Druck PS und Nenn-
weite DN eingeschränkt. Einen
Auszug davon enthält Tabelle
4. Der Anhang B basiert auf An-
hang G und Anhang H von [33]
und wurde um den aktuellen
Stand harmonisierter Normen
für die metallischen Werkstoffe
nachgebessert und erweitert.
Damit bietet sich durchaus eine
Synergie für andere Normungs-
projekte an.

Armaturen und deren Bau-
teile sowie Rohre aus thermo-
plastischen Werkstoffen findet
man heute in der Heizölversor-
gung vor, wie beispielsweise die
Kunststofftassen von Filtern (siehe
Abbildung 3). Mit der möglichen
Einführung der Bio-Heizöle im
Markt stellt sich die berechtigte
Frage nach der Beständigkeit

von thermoplastischen und
elastomeren Werkstoffen. Der
Bericht zum IWO-Projekt-Nr.
2009-8 [34] liefert zahlreiche
Aussagen zu den Veränderun-
gen bestimmter Eigenschaften
der untersuchten Kunststoffe
und Elastomere gegenüber
Heizöl-FAME- und Heizöl-Soja-
öl-Mischungen. Auf die ab-
schließenden Ergebnisse anläss-
lich des 6. Aachener Ölwärme-
Kolloquiums in Hamburg am
16. und 17. September 2009 darf
man sicherlich gespannt sein.
Im IWO-Bericht [35] wird an
Hand von Messungen gezeigt,
dass einige im Markt befindli-
che Kunststofftassen von Filtern
aus CA (Celluloseacetat) gegen -
über Bio-Heizölen beständig sind.

Um eine ausreichende Sicher -
heit der Bauelemente bezie-
hungsweise deren Bauteile aus
thermoplastischen Werkstoffen
hinsichtlich Eignung und Be-
ständigkeit als Hersteller nach-
weisen zu können, beschreibt
Anhang C von E DIN EN 12514-1
zwei normative Prüfverfahren:

• Druckfestigkeitsprüfung mit
dem jeweiligen Brennstoff
über eine Prüfdauer von 
6 Stunden 

und

• dynamische Druckprüfung
mit dem jeweiligen Brennstoff
im Bereich von 0 bis 1,43 x PS
und 250.000 Schaltzyklen.

Für Elastomere ist ebenfalls
ein Nachweis auf Beständigkeit
zu erbringen. Dichtungen müs-
sen dem Typ GB oder H nach
DIN EN 682 entsprechen, Mem-
branen außerdem Anforderun-
gen an die Ozonbeständigkeit
erfüllen. Ein Kriterium der
Ozonbeständigkeit sollte hier
noch eingefügt werden, bei-
spielsweise nach [36], [37], [38]. 
Für die Prüfung von Elastome-
ren, die in Kontakt mit

a) Brennstoffen der Klasse A
kommen, ist Prüfflüssigkeit F
und Öl Nr. 3 (IRM 903) nach
DIN ISO 1817 [39]

b) Brennstoffen der Klasse B
und C kommen, ist zusätzlich

nach a) als Prüfflüssigkeit der
jeweilige flüssige Brennstoff
zu verwenden. 

Die Maßgabe b) als Prüfflüs-
sigkeit den jeweiligen Brenn-
stoff zu verwenden, resultiert
aus einer fehlenden Anmer-
kung des Anhangs A der DIN
ISO 1817 zu Repräsentativität
der dort aufgeführten Prüfflüs-
sigkeiten. Die in [40] vorge-
schlagenen Prüfflüssigkeiten sind
ein Ansatz, den Prüfaufwand
zu reduzieren, aber nur über die
DIN ISO 1817 kann dieses The-
ma zum Erfolg führen. Auf
Grund einer Umfrage des CEN /
TC 19 an das CEN / TC 47 zur
Normung geeigneter Prüfflüs-
sigkeiten, erfolgte seitens des
VHB folgerichtig die Zustimmung
an CEN / TC 47.

2.6 Nenn-Lebensdauer 
von Bauelementen
Die Hersteller von Bauelemen-
ten und Controls der Öl- und
Gasversorgung gehen heute
den Weg, ihre Produkte mit An-
gaben zur Nenn-Lebensdauer
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zu begleiten [41]. Eine Möglich-
keit für den Nachweis der
Nenn-Lebensdauer ist selbst
durch die Produkt-Normung
gegeben. 

Die E DIN EN 12514-1 defi-
niert die Nenn-Lebensdauer als
Zeitraum, in dem das Bauele-
ment seine Gebrauchstauglich-
keit mit hoher Wahrscheinlich-
keit behält. Diese Angabe der
Nenn-Lebensdauer basiert auf
einer Nutzung des Bauelemen-
tes gemäß der Einbau-, War-
tungs- und Betriebsanleitung
des Herstellers. In einer Anmer-
kung wird darauf hingewiesen,
dass es sein kann, regelmäßige
Instandhaltungs- und Wartungs-
maßnahmen der Bauelemente
durch autorisiertes Personal ge-
mäß den Hinweisen des Her-
stellers durchführen zu lassen.

Die Bauelemente sind für
folgende Nenn-Lebensdauer
aus zulegen:

• Förderaggregate nach 
E DIN EN 12514-2: 10 Jahre,

• Armaturen und Zähler nach 
E DIN EN 12514-3: 10 Jahre,

• Rohre und Verbindungs -
elemente nach E DIN 
EN 12514-4: 30 Jahre.

Bauelemente nach Teil 2
und 3 von E DIN EN 12514-2,
die unmittelbar den Schaltzyklen
der Verbrauchsstelle ausgesetzt

sind, sind für eine Zyklenzahl
von 250.000 auszulegen. Die
Angabe der Zyklenzahl von
250.000 wurde hierbei der DIN
EN 230 [42] entnommen. In
den Teilen 2 und 3 von E DIN
EN 12514 wird der Nachweis
zur Nenn-Lebensdauer mit der
Prüfung der Gebrauchstaug-
lichkeit und im Teil 4 mit der
Druckimpulsprüfung für die
Typprüfung genau beschrieben. 

Die Einbau-, Wartungs- und
Betriebsanleitung muss folgen-
den Hinweis enthalten: „Bei
normalen Gebrauchsbedingun-
gen wird, um die korrekte
Funktion der Versorgungsanla-
ge sicherzustellen, empfohlen,
dieses Bauelemente vor Ablauf
von 10 Jahren nach dem Her-
stellungsdatum auszuwechseln.“

2.7 Hochwassersichere
Bauelemente
In Überschwemmungsgebieten
gem. § 76 Abs. 1 WHG und
 Risikogebieten gem. § 73 Abs.
1 WHG [43] kann die Heizölla-
gerung einschließlich deren Öl-
leitungen mit besonderen Auf-
lagen verbunden sein. Damit
müssen auch die Bauelemente

wie die Öltanks gem. § 62 Abs.
1 WHG „so beschaffen sein
und so errichtet, unterhalten,
betrieben und stillgelegt wer-
den, dass eine nachteilige Ver-
änderung der Eigenschaften
von Gewässern nicht zu besor-
gen ist“.

E DIN EN 12514-1 stellt An-
forderungen an Bauelemente,
die für eine Beanspruchung
durch Überschwemmung oder
Hochwasser vorgesehen sind.
Diese müssen mindestens für
einen äußeren Druck von 1 bar
ausgelegt sein. Im eingebauten
Zustand dürfen aus dem Baue-
lement in der Versorgungsanla-
ge keine flüssigen Brennstoffe
austreten. Das Prüfverfahren
wird im Anhang D Abschnitt 5
beschrieben. Das Bauelement
ist dann mit „HQ“ zu kenn-
zeichnen, und in der Einbau-,
Wartungs- und Betriebsanlei-
tung ist anzugeben, ob es nach
Hochwassereinwirkung auszu-
tauschen ist.

2.8 Einbau-, Wartungs- 
und Betriebsanleitung
Für jedes Bauelement in Versor-
gungsanlagen für Verbrauchs-

stellen mit flüssigen Brennstof-
fen beziehungsweise für jede
Baureihe ist eine Einbau-, War-
tungs- und Betriebsanleitung
beizustellen. Alternativ darf die-
se auch eine druckfähige Ver-
sion im Internet sein. Für die Er-
stellung der Einbau-, Wartungs-
und Betriebsanleitung wird be-
rechtigterweise auf die DIN EN
62079 [44] verwiesen, um den
Anforderungen an eine An -
leitung für Heizungsanlagen in
Gebäuden nach DIN EN 12170
[45] oder DIN EN 12171 [46] zu
entsprechen.

Der Hintergrund für diese
schlüssige Anforderung nach 
E DIN EN 12514-1 ist folgender:
Der Errichter einer Ölanlage hat
heute sicherzustellen, dass der
Betreiber als Verwender eines
technisches Arbeitsmittels oder
Verbraucherproduktes die er-
forderlichen Informationen ge-
mäß GPSG [47] erhält. Eine
 Betriebs-, Wartungs- und Bedie-
nungsanleitung nach [46] für
private Heizölverbraucheranla-
gen sollte der Informationspflicht
genügen. Zur Lösung dieser An-
forderungen in der Praxis kann
an dieser Stelle nur empfohlen
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Abb. 4 · Feld zur Angabe des
Gefährdungsgrades WARNUNG
nach DIN ISO 3864-2. (Quelle: GOK)

Abb. 5 · Symbol Gebrauchsan-
weisung, Bedienungsanleitung
nach DIN ISO 7000 Nr. 1641.
(Quelle: WEKA Symbole-Katalog
Version 6.1)

Tabelle 5 · Allgemeine Prüfungen für alle Bauelemente. (Quelle E DIN EN 12514-1 Anhang E, Tabelle E.2)
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werden, dass die betreffenden
Verbände für die Fachbetriebe
entsprechende Mustervorlagen
entwickeln und zur Verfügung
stellen.

Eine Einbau-, Wartungs- und
Betriebsanleitung für Bauele-
mente muss unter anderem fol-
gende Informationen liefern:

• relevante technische Angaben;

• Erläuterung der Leitungs -
anschlüsse;

• Hinweis, dass Arbeiten nach
Einbau und Wartungsanlei-
tung nur von Fachbetrieben
ausgeführt werden dürfen;

• Warnhinweise, in welcher
Weise Bauelemente nicht 
zu verwenden sind, weil
Erfahrungen gezeigt haben,
dass Fehlverwendungen
auftreten können.

Spezifische Anforderungen
für die Einbau-, Wartungs- und
Betriebsanleitung des jeweili-
gen Bauelementes enthalten
zusätzlich die Teile 2 bis 4 der E
DIN EN 12514.

Für eine Vereinheitlichung
des Aufbaus von Einbau-, War-
tungs- und Betriebsanleitungen
wurde folgende Anforderung
niedergeschrieben: „Grafische
Symbole für Anleitungen, son-
stige Angaben und Warnhin-
weise müssen DIN ISO 7000
[48), ISO 3864-1 [49] [50] und
ISO 3864-2 [51] entsprechen.“
Beispiele für grafische Symbole
siehe Abbildung 4 und 5.

2.9 System der Konformitäts-
bewertung
Die Übereinstimmung eines Bau -
elementes mit den Anforderun-
gen der E DIN EN 12514 muss
nachgewiesen werden durch:

• Typprüfung 

und

• werkseigene Produktions -
kontrolle (WPK) durch den
Hersteller.

Die Typprüfung eines Bau -
elementes kann eine Erst- oder
eine Folgeprüfung sein. Eine
Erstprüfung zum Nachweis der

Konformität mit der Norm er-
folgt an Prototypen oder an
neuen Bauelementen, die sich
vor Aufnahme der Produktion
befinden. Befindet sich ein Bau -
element bereits in Produktion, so
wird das zu prüfende Bauele-
ment zufällig ausgewählt und

ist repräsentativ für die gesamte
Produktion, wobei der Herstel-
ler eine schriftliche Erklärung
abgeben muss. Dieser Verfah-
rensgang ermöglicht beispiels-
weise eine problemlose Erstprü-
fung bereits mit einem Überein-
stimmungsnachweis nach DIN

Tabelle 6 · Zusammenhang zwischen E DIN EN 12514-1 und der Bauprodukten-Richtlinie 89/106/EWG –
Auszug Tabelle ZA.1 von E DIN EN 12514-1: 2009-06.
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EN 12514:2000-05 versehenem
Bauelement (siehe Tabelle 1).

Interessant für den Hersteller
ist nunmehr die offizielle Mög-
lichkeit einer Folgeprüfung. Es
kann also durchaus möglich
sein, dass im Rahmen der Über-
prüfung der Konstruktions- und /
oder Funktionsmerkmale des
geänderten Bauelementes in
Folge technischer Verbesserun-
gen eine Maß- und Sichtprüfung
nach Anhang D.3 ausreicht.

Der normative Anhang E
gibt genau vor, welche Prüfun-
gen im Rahmen der Typprü-
fung für jedes Bauelement vor-
zunehmen und nachzuweisen
sind. Tabelle 5 enthält zur Veran-
schaulichung eine Aufstellung
der Prüfungen, die von allen
Bauelementen zu erfüllen sind. 

Der Hersteller muss ein stän-
diges System der werkseigenen
Produktionskontrolle einrichten,
dokumentieren und erhalten
sowie Zuständigkeitsbereiche
definieren, um den Nachweis
zu erbringen, dass die in den
Handel gebrachten Produkte
den deklarierten Konstruktions-
und Funktionseigenschaften
entsprechen. Das WPK-System
besteht aus Verfahren, regel-

mäßigen Inspektionen und Prü-
fungen und / oder Beurteilungen
sowie der Anwendung der Er-
gebnisse dieser Prüfungen zur
Kontrolle der zum Werk gehö-
renden Bauteile oder anderer
Bauteile, der technischen Aus-
rüstung, des Herstellungspro-
zesses und des Bauelements.

Ein heute selbstverständli-
ches Qualitätssicherungssystem
nach DIN EN ISO 9001 [52] der
Hersteller wird nach Anhang E
als konform mit den Anforde-
rungen nach einem WPK-Sys-
tem angesehen. Damit entfällt
die bisherige Auflage aus den
allgemein bauaufsichtlichen Zu-
lassungen eines Bauelementes
nach einem abzuschließenden
Überwachungsvertrag nach DIN
18200 [53] mit einer Prüfstelle. 

2.10 Zusammenhang 
zwischen E DIN EN 12514-1
und den grundlegenden
Anforderungen der 
Bauprodukten-Richtlinie
89/106/EWG (CPD)
Im informativen Anhang ZA
wird ausgewiesen: 

„Diese Europäische Norm
wurde im Rahmen des Man -
dates M / 131 »Rohrleitungen,
Tanks und Zubehörteile, die
nicht mit Wasser, das für die
menschliche Ernährung be-
stimmt ist, in Kontakt kom-
men« erarbeitet, das dem
CEN/TC 47 von der Europäi-
schen Kommission und der Eu-
ropäischen Freihandelszone er-
teilt wurde, um ein Mittel zur
Erfüllung der grundlegenden
Anforderungen der Richtlinie
nach der neuen Konzeption
89/106/EWG zu Bauprodukten
(CPD) bereitzustellen.

Sobald diese Norm im Amts-
blatt der Europäischen Gemein-
schaften im Rahmen der betref-
fenden Richtlinie in Bezug ge-
nommen und in mindestens
einem der Mitgliedstaaten als
nationale Norm umgesetzt
worden ist, berechtigt die Über-
einstimmung mit den in Tabelle
ZA.1 aufgeführten Abschnitten
dieser Norm innerhalb der
Grenzen des Anwendungsbe-
reichs dieser Norm zu der An-
nahme, dass eine Übereinstim-
mung mit den entsprechenden
grundlegenden Anforderungen
der Richtlinie und der zugehöri-
gen EFTA-Vorschriften gegeben
ist.“
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Tabelle 7 · Systeme für den Konformitätsnachweis nach Tabelle ZA.2 von E DIN EN 12514-1.

Abb. 6 · Beispiel für Angaben auf dem CE-Kennzeichen für Produkte
unter System 3 nach Bild ZA.1 von E DIN EN 12514-1.
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Im Anhang ZA sind die
 Bedingungen für die CE-Kenn-
zeichnung sämtlicher Bauele-
mente im Geltungsbereich der
E DIN EN 12514 für die vorge-
sehenen Verwendungszwecke
„20 / 33 Zuführungen von Brenn -
stoffen, Öl und anderen Flüssig-
keiten“ festgelegt und die da-
für zutreffenden Abschnitte in
der Tabelle ZA.1 aufgeführt. Ei-
nen Auszug der Tabelle ZA.1 zu
ausgewählten Anforderungen
aus dem Mandat M/131 [54]
zur Bauprodukten-Richtlinie 89 /
106 / EWG enthält die Tabelle 6. 

Die Bauprodukten-Richtlinie
ist jedoch letztendlich inkonse-
quent, weil bestimmte Anfor-
derungen der Tabelle ZA.1
nicht in den EU-Mitgliedsstaa-
ten gelten müssen, wenn in
diesen keine gesetzlichen Be-
stimmungen für den vorgese-
henen Verwendungszweck des
Bauelementes bestehen. In die-
sem Fall sind Hersteller, die ihre
Produkte in diesen Mitglieds-
staaten in den Handel bringen
wollen, nicht verpflichtet, die
Leistung ihrer Produkte hin-
sichtlich der betreffenden An-
forderung zu bestimmen oder
zu deklarieren. In diesem Fall
darf die Angabe „Keine Leis-
tung festgestellt (KLF) (Englisch:
„No performance determined“
(NPD) in die Informationen, die
das CE-Zeichen ergänzen, auf-
genommen werden. Die KLF-
Option darf aber nicht verwen-
det werden, wenn für eine An-
forderung Kriterien existieren.
Dieser Verfahrensgang setzt
nun einmal voraus, dass die
Vorschriften und technischen
Regelwerke in den EU-Mit-
gliedsstaaten bekannt, zugäng-
lich und wiederholbar sein müs-
sen. Simpel ist es, wenn eine im
Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften in Bezug ge-
nommene EN als harmonisierte
Norm hEN erscheint, aber in
keinem Mitgliedstaat als natio-
nale Norm umgesetzt wor den
ist. Für Deutsch land ist eine
KLF-Option auf Grund der um-
fangreichen, wie beispielsweise
der hier genannten Anforderun-
gen an Heizölverbraucheranla-
gen, prinzipiell ausgeschlossen. 

Eine Baustelle bleibt für die
Anforderung Permeabilität. In
[55] und [56] werden dazu ent-
sprechende Ansätze beschrieben.
Einige Hersteller haben zwischen-
zeitlich beim IVV (Fraunhofer-

 Institut Verfahrenstechnik und
Verpackung) in Freising ihre
Bauelemente auf Geruchsdicht-
heit erfolgreich prüfen lassen
und kennzeichnen dies mit dem
Qualitätslabel „PROOFED BAR-
RIER“ der QgH Qualitätsge-
meinschaft geruchsgesperrter
Heizöltanks e. V. Das Prüfver-
fahren sollte daher auf die An-
forderung Permeabilität von
Bauelementen für die DIN EN
12514 weiterentwickelt und
genormt werden.

Die Systeme des Konformi-
tätsnachweises für Bauelemen-
te werden in Übereinstimmung
mit der in Anhang 3 des Man-
dates M / 131 [54] enthaltenen
Entscheidung der Kommission
99 / 472 / EG für die vorgesehe-
nen Verwendungszwecke an-
gegeben. Dieser komplizierte
Mechanismus ist in der Tabelle 7
zusammengestellt. Für die Heiz-
ölversorgung in Deutschland
kommt lediglich das System 3
zum Tragen. Auf welcher Grund-
lage die Konformitätserklärung
des Herstellers für das Produkt
für das System 3 beruht, beant-
wortet die Bauprodukten-Richt-
linie 89 / 106 / EWG im Anhang
III Nr. 2 ii) 

Möglichkeit 2: Erstprüfung
des Produkts durch eine zuge-
lassene Prüfstelle und werks -

eigener Produktionskontrolle:
Wenn eine Übereinstimmung
mit den Bedingungen des An-
hanges ZA erzielt wurde, muss
der Hersteller oder dessen im
Europäischen Wirtschaftraum
(EEA) ansässiger Bevollmächtig-
ter eine Konformitätserklärung
(EG Konformitätserklärung) aus-
stellen und aufbewahren, die den
Hersteller zur Anbringung der
CE-Kennzeichnung berechtigt.
Diese Erklärung muss für das
System 3 Folgendes enthalten:

• Name und Anschrift des
Herstellers oder seines im EEA
ansässigen bevollmächtigten
Vertreters und den Herstel-
lungsort;

• Produktbeschreibung (Typ,
Identifizierung, Verwendung
usw.) und eine Kopie der die
CE-Kennzeichnung beglei -
tenden Informationsschrift;

• Bestimmungen, denen 
das Produkt entspricht;

• besondere Bedingungen, 
die für Verwendung des
Produkts gelten (d. h. Vor-
kehrungen für die Verwen-
dung unter bestimmten
Bedingungen);

• Name und Anschrift der
zugelassenen Prüfstelle(n);

• Name und Funktion der
Person, die berechtigt ist, 
die Erklärung im Namen 
des Herstellers oder seines
bevollmächtigten Vertreters
zu unterzeichnen.

Für die Anbringung der CE-
Kennzeichnung ist der Herstel-
ler oder sein im EEA ansässiger
Bevollmächtigter zuständig. Das
anzubringende CE-Kennzeichen
muss der Richtlinie 93 / 68 / EG
entsprechen und auf den Bau -
elementen (oder, falls dies nicht
möglich ist, auf dem Schild oder
Aufkleber, der Verpackung oder

Tabelle 8 · Mindestausrüstung eines Förderaggregates mit Regel-, Sicherheits- und Anzeigeeinrichtungen.
(Quelle: Tabelle 1 von E DIN EN 12514-2)

Abb. 7 ·  Schwingkolbenpumpe
Typ Toby PMD 22 als Förder -
aggregat intermittierend, extern
elektrisch gesteuert arbeitend
für externe Verbrauchsstellen
mit Flammenüberwachung.
(Quelle: GOK)
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den Warenbegleitunterlagen,
zum Beispiel einem Lieferschein)
angebracht sein. Das CE-Kenn-
zeichen muss von festgelegten
Informationen begleitet sein.
Ein Beispiel, wie diese Informa-
tionen, die auf dem Produkt,
dem Schild, der Verpackung
und / oder in den Warenbegleit-
unterlagen anzugeben sind,
enthält Abbildung 6. Inwieweit
diese Informationen und Anga-
ben der Fachbetrieb bei der Er-
richtung einer Heizölverbrau -
cheranlage versteht und berück-
sichtigt, wird die nächste Zeit
zeigen. Die Einbau-, Wartungs-
und Betriebsanleitung wird si-
cherlich eine „Übersetzerfunk-
tion“ erhalten und dann nicht
mehr am Aufstellungsort der
Ölanlage im Papierkorb ver-
schwinden.

Die E DIN EN 12514-1 ent-
hält des Weiteren bildliche Dar-
stellungen von Versorgungsan-
lagen (beispielsweise Abbildung
2), eine strukturierte Terminolo-

Bauelementen in einem
Temperaturbereich zwischen
0 °C und -20 °C

• Anhang ZA (informativ)
Zusammenhang zwischen
dieser Europäischen Norm
und den grundlegenden
Anforderungen der 
Bauprodukten-Richtlinie 
89 / 106 / EWG (CPD)

• Anhang ZB (informativ)
Zusammenhang zwischen
dieser Europäischen Norm
und den grundlegenden
Anforderungen der EG-
Richtlinie 2004 / 22 / EG

• Anhang ZC (informativ)
Zusammenhang zwischen
dieser Europäischen Norm
und den grundlegenden
Anforderungen der Maschi-
nen-Richtlinie 2006/42/EG

3. Anforderungen an
Bauelemente nach E DIN
EN 12514-2:2009-06

Die E DIN EN 12514-2 gilt für
folgende Bauelemente:

a) Förderaggregate;

b) Regel- und Sicherheits -
einrichtungen;

c) Betriebstanks;

d) Betriebsbehälter und

e) Kombinationen von 
einzelnen Bauelementen

Förderaggregate sind als Bau-
reihe nach Tabelle 8 mit deren
Regel, Sicherheits- und Anzei-
geeinrichtungen auszuführen. 

• Die Druck- oder Niveau-
Regeleinrichtung muss bei
Erreichen der unteren Grenze
des Arbeitsbereiches (Druck
po,1, Niveau h1) das Förderag-
gregat selbsttätig einschalten
und bei Erreichen der oberen
Grenze des Arbeitsbereiches
(Druck po,1, Niveau h2) das
Förderaggregat selbsttätig
abschalten.

• Der Wächter muss ein Über-
schreiten des maximal zuläs -
sigen Druckes pS, oder der
maxi malen Füllhöhe hmax

um jeweils minimal 10 % 
vermindert, verhindern.

• Der Wächter muss unabhän-
gig von der Regeleinrichtung
arbeiten.

• Der Begrenzer muss ein
Überschreiten des maximal

zulässigen Druckes pS, oder
der maximalen Füllhöhe 
hmax um jeweils minimal 
10 % vermindert, oder ein
Unterschreiten des unteren
Schaltpunktes für die Brenn-
stoffzufuhr um einen vom
Hersteller anzugebenden
Wert verhindern.

• Ist der Begrenzer einstellbar,
so muss er so gestaltet sein,
dass er nur mit Werkzeug
einstellbar und dass unbefug-
tes Verstellen erkennbar ist 
(z. B. Lack oder Plombe).

• Wenn gefordert, kann das
Förderaggregat mit einem
Leckanzeigesystem nach EN
13160-4 [66] kombiniert
werden (siehe Abbildung 9).

• Bei Förderaggregaten mit
unter Überdruck stehendem
Betriebsbehälter muss sicher-
gestellt sein, dass in der
angeschlossenen Saugleitung
kein Überdruck entstehen
kann.

• Betriebsbehälter müssen eine
Regeleinrichtung und einen
Begrenzer haben.

• Die maximale Füllstandshöhe
hmax des drucklosen 
Betriebstanks darf nicht
überschritten werden. Dazu
muss der Betriebstank gegen
Überlauf gesichert sein, 
zum Beispiel durch eine 
Über laufleitung oder über 
die Regeleinrichtung 
des Förderaggregats.

• Betriebstanks müssen ein
temperaturabhängiges Regel-
und Steuergerät vom Typ TB
nach DIN EN 14597 [57] zur
Temperaturbegrenzung
haben, der die Zufuhr von
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Abb. 8
Öldruckspeicher 
Typ Oilpress 330 
als Förderaggregat
druckgesteuert
arbeitend.
(Quelle: GOK)

Abb. 9
Schematische Darstel -
lung einer Zentralen
Ölversorgungsanlage
(ZÖV) mit Öltank,
Ölleitung, Förderaggre-
gat mit Leckanzeige-
system nach DIN EN
13160-4, Zähler, Druck-
minderer, Ölregler
nach DIN 4737-1 [59]
für Ölgeräte.

Abb. 10 · Funktionsprinzip einer Druckausgleichseinrichtung.

Abb. 11 · Druckausgleichsventil
Typ GOK DAV 7 mit einem
Volumen Vp,o, = 5 cm3 zwischen
minimalem Arbeitsdruck 
po,min = 0,5 bar und maximalem
Arbeitsdruck po,max = 3,8 bar.
(Quelle: GOK)

gie mit informativen Anmer-
kungen und die Anhänge:

• Anhang A (informativ) 
Nationale Anforderungen 
an flüssige Brennstoffe

• Anhang B (normativ)
Metallische Werkstoffe 
für Bauelemente

• Anhang C (normativ)
Thermoplastische Werkstoffe
für Bauelemente

• Anhang D (normativ)
Prüfungen (Prüfung der
Druckfestigkeit, Prüfung 
der äußeren Dichtheit, Sicht- 
und Maßprüfung, Prüfung
feuersicherer Bauelemente,
Prüfung hochwassersicherer
Bauelemente, Vakuum -
prüfung)

• Anhang E (normativ)
System der Konformitäts -
bewertung

• Anhang F (normativ)
Anforderungen an die 
zusätzliche Prüfung von



flüssigem Brennstoff selbst -
tätig unterbricht, sobald 

- die Temperatur des flüssigen
Brennstoffs ts,max den nach
EN ISO 2719 bestimmten
Flammpunkt überschreitet 

oder

- die Umgebungstemperatur
ta,max den nach EN ISO
2719 bestimmten Flamm-
punkt um 5 K überschreitet.

• Ein Filter mit einer maximalen
Maschenweite von 0,05 mm
muss integriert sein. Wenn
kein Filterelement integriert
ist, muss ein Filter nach E DIN

EN 12514-3 am Brennstoff-
Eingang des Förderaggrega-
tes angebracht sein.

• Bei Förderaggregaten ande-
rer Baureihen nach Tabelle 8,
die mit einem Begrenzer
ausgerüstet sind, der bei
einem Stromausfall bei einer
vom Hersteller anzugeben-
den Zeit anspricht, darf das
Förderaggregat nicht selbst-
tätig wieder anlaufen.

Der landläufigen Auffassung,
dass es sich lediglich um eine
Pumpe handelt, muss an dieser
Stelle widersprochen werden,
wie die zuvor genannten Anfor-
derungen an Regel, Sicherheits-
und Anzeigeeinrichtungen es
beweisen. Beispiele für moder-
ne Förder aggregate sind in den
Abbildungen 7 und 8 dargestellt.

Der Teil 2 von E DIN EN 12514
enthält weitere Anforderungen,
die sich aus der neuen Maschi-
nen-Richtlinie 2006 / 42 / EG er-
geben. Der normative Anhang A
enthält eine Liste der signifikanten
Gefährdungen von als Maschinen
anzusehenden Förder aggre gaten
sowie eine Über sicht der zuge-
hörigen Sicherheitsanforderun-
gen und / oder Schutzmaßnah-
men, der Ver i fizierungsregeln und
der Elemente der Gebrauchsin-
formationen. Eine maschinen-
bezogene Schutzmaßnahme ist,
dass der A-bewertete Schall-
druckpegel von Förderaggre -
gaten ≤ 70 dB(A) sein muss;
empfohlen werden als Anmer-
kung für den Hausgebrauch
sinnvollerweise ≤ 50 dB(A). 

Abb. 12 · Heizölverbraucheranlage mit � Tankentnahmeeinrichtung,
� mechanischer Sicherheitseinrichtung gegen Aushebern, 
� Ölleitung, � Entlüftungseinrichtung mit Filter und Absperrarmatur,
� Druckausgleichseinrichtung.

Abb. 13 · Allgemeiner Aufbau
eines Druckminderers.
(Quelle: GOK)

Abb. 14 · Fest eingestellter
Druckminderer mit einem
festgelegten Nenn-Ausgangs-
druck von 100 mbar, Typ GOK
ODR. (Quelle: GOK)
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4. Anforderungen an
Bauelemente nach E DIN
EN 12514-3:2009-06

Die E DIN EN 12514-3 gilt für
folgende Bauelemente:

a) Absperrarmatur
b) Schnellschlussarmatur
c) Umschaltarmatur
d) Zwangsumschaltarmatur
e) Rückflussverhinderer
f) Druckausgleichseinrichtung
g) Überströmventil
h) Druckminderer
i) Filter
j) Zähler
k) Entlüftungseinrichtung
l) Sicherheitseinrichtung

gegen Aushebern
m) Druckhalteventil
n) Isoliereinrichtung
o) Druckmesseinrichtung
p) Gas-Luftabscheider
q) Druckregelstrecke
r) kombinierte Bauelemente
s) sonstiges Bauelement

Für den Nachweis zur Nenn-
Lebensdauer werden in der Prü-
fung der Gebrauchstauglichkeit
die bauelementebezogenen Zy-
klenzahlen und die Prüfverfah-

ren näher genannt. Prinzipiell
sind dies 250.000 Zyklen, ledig-
lich handbetätigte Bauelemente
wie Absperrarmaturen und
Druckausgleichseinrichtungen
sind für 1.000 Zyklen zu prüfen.
Die bauelementbezogenen Funk-
tionen sind im Rahmen der Typ-
prüfung vor und nach der Prü-
fung der Gebrauchstauglichkeit
vorzunehmen. Dies bedeutet
gegenüber DIN EN 12514-
2:2000-05 einen erheblicheren
Mehraufwand für die Hersteller
und die zugelassenen Prüfstellen
aber auch eine Klarstellung für
die Bauelemente im Markt.

Bauelemente zur Verwen-
dung im Freien müssen korro-
sionsbeständig oder gegen Kor-
rosion geschützt sein.

4.1 Druckausgleichs -
einrichtung
Eine Druckausgleichseinrichtung
muss den Druckanstieg in defi-
nierten Abschnitten von ge-
schlossenen Leitungen infolge
temperaturbedingter Volumen-
änderung des flüssigen Brenn-
stoffes durch Bereitstellung ei-
nes zusätzlichen Volumens be-
grenzen, ohne dass Brennstoff
aus den geschlossenen Leitun-
gen abgeleitet wird. Wie sich
Volumen und Druck durch
Temperaturerhöhung in ge-
schlossenen Leitungen auswir-
ken, wird sehr aufschlussreich
in [58] behandelt. 

Eine Druckausgleichseinrich-
tung muss über eine Anzeige
für den Bereich zwischen mini-
malem und maximalem Arbeits -
druck verfügen. Das Funktions-
prinzip derartiger Bauelemente
ist in Abbildung 10 dargestellt.
Abbildung 11 zeigt eine auf dem
Markt erhältliche Ausführung.

Bei einer üblichen Heizölver-
braucheranlage nach Abbildung
12wäre beispielsweise eine Druck-
ausgleichseinrichtung zwischen
Tankentnahmeeinrichtung mit
integriertem Rückflussverhinde-

rer und mechanischer Sicherheit s -
einrichtung gegen Aushebern
erforderlich.

4.2 Druckminderer
Ein Druckminderer ist eine Ein-
richtung, die den Ausgangs-
druck unabhängig von Schwan-
kungen des Eingangsdruckes
und / oder Änderungen von
Durchfluss und / oder Tempera-
tur innerhalb festgelegter Gren-
zen konstant hält.

Es werden die Grundbauar-
ten fest eingestellter und verän-
derbarer Druckminderer unter-
schieden:

• Bei einem fest eingestellten
Druckminderer wird der
Nenn-Ausgangsdruck vom
Hersteller fest eingestellt.

• Bei einem veränderbaren
Druckminderer kann der
Ausgangsdruck vom Be -
treiber von Hand zwischen
einem minimalen und maxi-
malen Nenn-Ausgangsdruck
verändert werden.

In DIN EN 12514 -2 [9] wird
der Begriff „Druckregler“ benutzt,
der oftmals verwaschen wurde
mit dem Begriff „Ölregler“ nach
DIN 4737-1 [59]. In Abbildung 9
sind Druckminderer und Ölregler
entsprechend ihrer Funktion in
einer ZÖV-Anlage eingebaut. Ab-
bildung 13 zeigt den allgemeinen
Aufbau eines Druck minderers.

Die Funktion von Druckmin-
derern muss im vom Hersteller
angegebenen Bereich für den
gesicherten Durchfluss gemäß
seiner Kennzeichnung sicherge-
stellt sein. Die Einstellung fest
eingestellter Druckminderer darf
vom Betreiber nicht verändert
werden. Veränderbare Druck-
minderer müssen für die An -
zeige des Ausgangsdruckes mit
einer Druckmesseinrichtung kom-
biniert werden. Die kann entfal-

len, wenn eine Markierung mit
Zahlen dem eingestellten Aus-
gangsdruck entspricht.

Ein fest eingestellter Druck-
minderer mit einem festgeleg-
ten Nenn-Ausgangsdruck von
po,o,n = 100 mbar muss bei ei-
nem Eingangsdruckbereich po,i =
0,5 : 6 bar folgende Ausgangs-
drücke po,o für den gesicherten
Durchfluss sicherstellen:

Schließdurchfluss : 
po,o,l ≤ 220 mbar

Betriebsdurchfluss :
po,o,max = 200 mbar
po,o,min = 100 mbar

Gegenüber DIN EN 12514-2
[9] wurde der Eingangsdruck-
bereich von po,i = 0,5 � 4 bar
auf po,i = 0,5 � 6 bar erhöht und
der Ausgangsdruck im Schließ-
durch fluss von ≤ 300 mbar auf
≤ 220 mbar verringert. Diese
Änderungen gingen von den
Ölgeräte-Herstellern aus. Ein
Beispiel dieses Druckminde-
rers gibt Abbildung 14.

Wesentlich konkreter wur-
den die Funktionsanforderun-
gen für fest eingestellte Druck-
minderer mit einem anderen
festgelegten Nenn-Ausgangs-
druck und für veränderbare
Druckminderer gefasst.

4.3 Filter
Der Filter muss Fremdkörper mit
einer Korngröße von > 0,2 mm
zurückhalten. Diese Anforde-
rung ist erfüllt, wenn ein Prüf-
dorn von 0,2 mm nicht durch
die Maschenweite des Filterele-
mentes hindurchgeht. Diese Art
der Prüfung kann nur für reine
Filtersiebe verwendet werden,
jedoch nicht für die heute ver-
wendeten Sinterkunst- und Pa-
pier-Filterelemente. Hier muss
der Hersteller Angaben zur Fein-
heit des Filterelements machen.
Zur Definierung der geometri-
schen Angaben von Filterele-
menten führt E DIN EN 12514-
3 zahlreiche Normen an.

Wie die Filterung in einer Öl -
anlage verläuft, veranschaulicht
das Schema in Abbildung 15.

Die Prüfung des Strömungs-
widerstandes erfolgt bei 50 %
abgedeckter Filterfläche, was
für die Auslegung einer Ölanla-
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Abb. 15
Schematisches
Prinzip der Filterung
am Beispiel eines
kombiniertes 
Bauelements für
Einstrangsystem 
mit Rücklaufleitung
nach E DIN EN 12514-3
wie in Abbildung 3.
(Quelle: GOK)

Abb. 16 · Zähler für Messanlagen
Typ Braun HZ 3. (Quelle: GOK)

Abb. 17 · Zähler für die Verbrauchs -
erfassung Typ Braun HZ 5.
(Quelle: GOK)
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ge zu berücksichtigen ist. Bei ei-
nem kombinierten Bauelement
aus Filter und Absperrarmatur
muss letztere in Durchflussrich-
tung an erster Stelle angebracht
sein.

4.4 Zähler
Zähler nach E DIN EN 12514-3
sind 

• Zähler für Messanlagen mit
den erforderlichen Bauteilen
für eine genaue Messung
nach den Rechtsvorschriften
und in Übereinstimmung mit
der Richtlinie 2004 / 22 / EG
für Messgeräte (Beispiel siehe
Abbildung 16);

• Zähler für die Verbrauchs -
erfassung ohne die erfor -
derlichen Bauteile für eine
genaue Messung nach den
Rechtsvorschriften und in
Übereinstimmung mit der
Richtlinie 2004 /22 / EG für
Messgeräte (Beispiel siehe
Abbildung 17).

Je nach Anwendung der
Zähler für die Verbrauchserfas-
sung muss die Genauigkeit die
Anforderungen der Richtlinie

2004 /22 / EG für die Genauig-
keitsklasse 0,5 oder 1,0 erfül-
len. Die Prüfung der Funktion
erfolgt nach OIML R 117-
1:2007 [60].

Zähler auf dem Markt verfü-
gen derzeit über keinen Nach-
weis nach DIN EN 12514-2 [9].
Die hier genannten Anforde-
rungen an Zähler für Mess -
anlagen schließen nunmehr die
Einbeziehung der Richtlinie
2004 / 22 / EG für Messgeräte ein.
Der Zusammenhang zwischen
dieser Europäischen Norm und
den grundlegenden Anforde-
rungen der EG-Richtlinie 2004 /
22 / EG wird in Anhang ZB von E
DIN EN 12514-1 hergestellt. Zu-
dem gelten für alle Zähler die
Anforderungen nach Anhang
ZA von E DIN EN 12514-1.

4.5 Entlüftungseinrichtung
Die funktionellen und sicher-
heitstechnischen Anforderungen
an Entlüftungseinrichtungen wur -
den gänzlich neu formuliert:

• müssen funktionieren, 
ohne dass flüssiger 
Brennstoff austritt;

• sind vorzugsweise für 
Einstrangsysteme mit Rück-
laufleitung auszulegen;

• dürfen nicht den Rückfluss
des flüssigen Brennstoffs
verhindern;

• Nenn-Durchfluss und die
Entlüftungsleistung sind vom
Hersteller anzugeben 

und

• die Entlüftungsleistung ist auf
30 % des Nenn-Durchflusses
zu beziehen.

Die Entlüftungsleistung wird
nach E DIN EN 12514-1 [13] de-
finiert „als je Zeiteinheit durch
eine Entlüftungseinrichtung in
Verbindung mit einer Ver-
brauchsstelle abführbares Gas-
und Luftvolumen“. Der Nenn-
durchfluss ist „der vom Herstel-
ler angegebene Durchfluss bei
einer festgelegten Druckdiffe-
renz“ [6].

Für die Ermittlung der Entlüf-
tungsleistung beschreibt E DIN
EN 12514-3 [15] eine geeignete
Prüfeinrichtung. Diese wurde bei
der GOK Regler- und Arma -
turen-Gesellschaft mbH &
Co. KG modifiziert, um umfang -
reiche Messungen vornehmen
zu können. Die Prüf- und Mess -
einrichtung ist in Abbildung 18
dargestellt.

Die Prüfanweisung nach E DIN
EN 12514-3 [15] gibt vor:

Die Entlüftungsleistung ist
bei einem Brennstoffdurchfluss

und 
zu messen. Diese Durchflüsse

sind mittels Stellgerät 11 nach
Abbildung 18 bei einem Druck
von 10 bar einzustellen und mit
der Volumendurchfluss-Mess -
einrichtung 2 zu messen. Über
das Stellgerät 4 ist der angege-
bene Luftdurchfluss, der der
Entlüftungsleistung bei und

entspricht, einzustellen
und an der Volumendurchfluss-
Messeinrichtung 3 zu messen.

Nach der Beimischung der
Luft ist der Brennstoffdurchfluss

zu kontrollieren und gege-
benenfalls nachzustellen, so
dass der Wert oder

wieder erreicht wird.

Der Brennstoffdurchfluss in
der Rücklaufleitung ist mit der
Volumendurchfluss-Messeinrich-
tung 10 zu messen. Das För-
deraggregat der Verbrauchs-
stelle 9 ist so auszuwählen, dass
bei einem Nenn-Durchfluss der
Entlüftungseinrichtung bis 100 l / h
ein Fördervolumen von (60 ± 5)
l / h bei einem Druck von (10,0 ±
0,2) bar gemessen vor dem
Stellgerät 11 realisierbar ist. 

Prüfkriterium ist, dass der
Brennstoffdurchfluss im trans-
parenten Rohr 6 nicht abreißen
darf.

Für die Messung der Entlüf-
tungsleistung wurde beispiels-
weise die Heizölfilter-Entlüfter-
kombination Typ GS Pro-Fi 3
der Firma GOK verwendet. Diese
Entlüftungseinrichtung benutzt
das Grundprinzip mit Luftab-
führung über die Brennerdüse,
das in Abbildung 19 dargestellt
ist.

Die Ergebnisse der Messun-
gen werden in [61] dargestellt.

Legende:
01 Tank
02 Volumendurchfluss-Messeinrichtung

für Brennstoff
03 Volumendurchfluss-Messeinrichtung

für angesaugte Luft
04 Stellgerät
06 Transparentes Rohr 
07 Druckmesseinrichtung
08 Entlüftungseinrichtung
09 Förderaggregat der Verbrauchsstelle
10 Volumendurchfluss-Messeinrichtung

für Brennstoff mit Luftanteilen
11 Öldruckzerstäuberdüse nach 

DIN EN 293
12 Tank für austretenden Brennstoff
13 Volumen-Messeinrichtung 

für austretende Luft

Abb. 18 · Prüf- und Messeinrichtung der GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH zur Ermittlung
der Entlüftungsleistung von Entlüftungseinrichtungen nach E DIN EN 12514-3 [15].

Abb. 19
Schematische 
Darstellung des
Grundprinzips
Luftabführung über
die Brennerdüse der
Heizölfilter-Entlüfter-
kombination Typ
GOK GS Pro-Fi 3.
(Quelle: GOK)
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Die Anforderung der DIN EN
12514-2 [9], dass Entlüftungs-
einrichtungen mindestens 4 l / h
Luft / Gas abscheiden müssen,
kann pauschal nicht mehr auf-
recht erhalten werden. Entlüf-
tungseinrichtungen nach dem
Grundprinzip Luftabführung
über die Brennerdüse können
nur die Luftanteile abführen,
die von der Geometrie der
Brennerdüse getragen werden. 

Heute übliche Heizkessel in
privaten Haushalten benötigen
Brennerleistungen von ca. 20 kW.
Dies entspricht einem Düsen-
durchfluss von ca. 2 l / h. Eine
Entlüftungsleistung von mindes-
tens 4 l / h ist dann schon sicher-
heitstechnisch bedenklich, was
die Größe der theoretischen
Leckstelle betrifft.

Die Entlüftungsleistung der
Heizölfilter-Entlüfterkombination
GS Pro-Fi 3 ist primär abhängig
vom Düsendurchfluss, Heizöl-
Durchfluss im Rücklauf und
 Düsendruck. Bei einem Düsen-
durchfluss von ca. 2 l / h Heizöl
EL stellen sich beim GS Pro-Fi 3
Entlüftungsleistungen von 0,08
bis 2 l / h ein. Entlüftungsleis -
tungen > 2 l / h führen zu einer
 Abschaltung des Brenners, was
 einem sicheren und verbren-
nungstechnisch einwandfreien
Betrieb des Brenners beziehungs -
weise des Heizkessels sowie der
Ölanlage wiederum dienlich ist.

Wenn Entlüftungseinrich-
tungen zudem die Forderung
der TRwS 791 [5] („Wenn bei
einer Schlauchundichtheit die
Verbrauchseinrichtung auf Stö-
rung geht und der Förderstrom
unterbrochen wird, ist der In-
halt des Entlüfters bzw. Filters
sowie der Schlauchinhalt zu-
rückzuhalten“.) umsetzen, sind
Rückhalteeinrichtungen für Ar-
maturen in Ölleitungen, För-
deraggregaten und Ölgeräten
leicht realisierbar. Die Heizöl -
filter-Entlüfterkombination GS
Pro-Fi 3 der Firma GOK leistet
hierzu einen aktiven Beitrag.

4.6 Sicherheitseinrichtung
gegen Aushebern
Die Anforderung der DIN EN
12514-2 [9] für Sicherheitsein-
richtungen gegen Aushebern
besteht lediglich darin: „4.19
Heberschutzventile: Sie müssen
den Anwendungszweck erfül-
len.“ Das ist wahrlich nicht aus-
reichend sicher.

Die Sicherheitseinrichtungen
gegen Aushebern müssen das
Auslaufen von flüssigen Brenn-
stoffen bis zur angegebenen
oder einzustellenden Absiche-
rungshöhe hA verhindern. In Ab-
bildung 12 entspricht hA dem
Maß ΔX3. In einigen allgemein
bauaufsichtlichen Zulassungen
und Einbau-, Wartungs- und
Betriebsanleitung von Herstel-
lern wird lediglich die Einhal-
tung des Maßes ΔX1 gefordert,
was sicherheitstechnisch be-
denklich ist. E DIN EN 12514-1
[13] definiert die Absicherungs-
höhe hA und merkt an: „Bei
membrangesteuerten Sicher-
heitseinrichtungen gegen Aus-

hebern ist die Absicherungshö-
he, der geo dä tische Höhenunter-
schied zwischen der Mitte der Si-
cherheitseinrichtungen gegen
Aushebern und dem tiefstem
Punkt in der Saug leitung.“ Dies
gilt aber ebenso für elektrome-
chanische Sicherheitseinrich-
tungen gegen Aushebern, da
die Absicherungshöhe hA der
Federkraft entgegen wirken
muss. Die Anforderungen wer-
den richtigerweise in [62] seit
2007 für die Fachbetriebe dar-
gestellt und erläutert.

Sicherheitseinrichtungen ge-
gen Aushebern werden nach 2
Konstruktionsmerkmalen
unterschieden:

• mechanische Sicherheitsein-
richtungen gegen Aushebern
als selbsttätig wirkende
Einrichtung ohne Hilfsenergie 

oder

• elektromechanische Sicher-
heitseinrichtungen gegen
Aushebern durch Abschaltung
von Hilfsenergie an einem
automatisch schließenden
Stellgerät.

4.6.1 Mechanische 
Sicherheitseinrichtung
gegen Aushebern
Mechanische Sicherheitseinrich-
tungen gegen Aushebern sind
nur für den Einsatz in Sauglei-
tungen geeignet. Sie werden
nach 2 Konstruktionsmerkma-
len unterschieden:

• fest eingestellt bis zur angege -
benen Absicherungshöhe hA

• veränderbar für die einstell-
bare Absicherungshöhe hA.

Der wirksame Unterdruck der
Flüssigkeitssäule an der Sicher-
heitseinrichtung gegen Aushe-
bern (po,g) ist nach Gleichung (1)
zu ermitteln. 

(1) ,in mbar

Dabei sind:

ρfuel maximale Dichte des flüs -
sigen Brennstoffs in kg / m3

g    Erdbeschleunigung 
(9,81 m / s2)

hg geodätische Höhe der
Flüssigkeitssäule des 
flüssigen Brennstoffs in m

Entscheidende Größe ist die
maximale Dichte des flüssigen

po,g =
ρfuel·g·hg

100
x (-1)
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Abb. 21 · Heizölverbraucheranlage mit � Tankentnahmeeinrichtung,
� Elektromechanische Sicherheitseinrichtung gegen Aushebern, 
� Ölleitung, � Entlüftungseinrichtung mit Filter und Absperrarmatur,
� Druckausgleichseinrichtung, � vorgeschalteter Filter. (Quelle: GOK)

Abb. 22
Isoliereinrichtungen
Typ GOK ITV.

a) Prüfung A b) Prüfung B

Abb. 20
Prüfeinrichtung für 
die Prüfung der Funktion 
gegen Aushebern. 
(Quelle: E DIN EN 12514-3, Bild 4)

Legende
1 Tank 
2 flexibler, transparenter Schlauch 
3 mechanische Sicherheitseinrichtung 

gegen Aushebern



Legende: 6 O-Ring, 7 Einschraubverschraubung G 3/8

Abb. 23 · O-Ring und Einschraubverschraubung für Einschraubloch
nach Anhang D.3.1. (Quelle: E DIN EN 12514-4, Bild D.1)

Abb. 24 · Einschraubverschrau-
bungen nach DIN EN ISO 1179-2
mit Elastomerdichtung Form E.
(Quelle: GOK)

Brennstoffs bei der zulässigen
maximalen oder minimalen
Temperatur. Sie wird für Heizöl
EL [63] und Heizöl EL A [64] mit
ρfuel, HEL = 860 kg / m3 bei einer
Temperatur von 15 °C angege-
ben. Dagegen beträgt die maxi-
male Dichte bei einer Tempera-
tur von 15 °C für Rapsölkraft-
stoff ρfuel. Raps = 930 kg / m3 nach
[65] und für FAME ρfuel. Raps =
900 kg / m3 nach [27]. 

Das muss dann für den Aus-
gangsdruck po,o der Sicherheits-
einrichtung gegen Aushebern
im Bereich nach Gleichung (2)
ausreichend berücksichtigt wer-
den.

(2) po,o = (po,g - 5 mbar) 
bis (po,g - 100 mbar) 

Die mechanische Sicherheits -
einrichtung gegen Aushebern
muss zudem in Gegendurch-
flussrichtung, bezogen auf ei-
nen Druck an der Eingangsseite
von 0 bar bei einem Ansprech-
druck po,r in einem Bereich von
0,5 bar bis 5 bar, öffnen. Das
Öffnen von Sicherheitseinrich-
tungen gegen Aushebern in
Gegendurchflussrichtung wird
als Druckentlastung bezeichnet
und erspart damit den Einbau
einer Druckausgleichseinrich-
tung.

Die Frage, warum die Ab -
sicherungshöhe hA dem Maß
ΔX3 in Abbildung 12 entspricht,
klärt sich durch die in Abbil-
dung 20 dar gestellten Prüfun-
gen A und B. Sinnvollerweise
sind diese Prüfungen mit Was-
ser vorzunehmen.

Die Absicherungshöhe hA ist
entsprechend auf die Absiche-
rungshöhe Wasser hA,H2O der
Dichte ρfuel des flüssigen Brenn-
stoffs nach Gleichung (5) um-
zurechnen.

(5) , in m

Dabei ist:
ρH2O Dichte von Wasser 

(1.000 kg/m3)

Das entscheidende Kriterium
beider Prüfungen ist: 
Es darf kein Wasser aus dem
ausgangsseitigen Schlauchende
oberhalb der Höhe h2,H2O nach
Gleichung (6) austreten.

(6)  h2,H2O ≥ hA,H2O+50, in mm

4.6.2 Elektromechanische
Sicherheitseinrichtung
gegen Aushebern
Eine elektromechanische Sicher-
heitseinrichtung gegen Aushe-
bern muss nach DIN EN ISO
23551-1 [67] als Sicherheits-
Absperrventil ausgeführt und
geprüft werden. Folgende An-
forderungen der DIN EN ISO
23551-1 sind einzuhalten:

• Ausführung „nc“ („normally
closed“ – stromlos geschlossen)

• Group 2 controls

Anstelle des integrierten Fil-
tereinsatzes mit der Maschen-
weite von maximal 0,5 mm

hA, H2O =
hA · ρfuel

ρH2O
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nach DIN EN ISO 23553-1 darf
ein vorgeschalteter Filter nach E
DIN EN 12514-3 mit entspre-
chender Filterfeinheit verwen-
det werden. In der Einbau-,
Wartungs- und Betriebsanlei-
tung für elektromechanische
 Sicherheitseinrichtungen gegen
Aushebern ist ein Hinweis auf-
zunehmen, ob ein Filter integriert
oder ein Filter mit entsprechen-
der Maschenweite ≤ 0,5 mm
vorzuschalten ist. Eine derartige
Heizölverbraucheranlage ist in
Abbildung 21 dargestellt.

Eine elektromechanische Si-
cherheitseinrichtung gegen Aus-
hebern muss ebenfalls mit einer
Druckentlastung versehen wer-
den.

4.7 Isoliereinrichtung
Isoliereinrichtungen beispiels-
weise nach Abbildung 22 müssen

• eine elektrische Trennung
zwischen dem kathodisch
geschützten Objekt im Sinne
der DIN EN 13636 [68] und
anderen Objekten, die direkt
mit den allgemeinen Er-
dungssystemen verbunden
sind, sicherstellen; dieses
schließt geerdete elektrische
Betriebsmittel ein;

• eine elektrische Trennung
zwischen dem kathodisch
geschützten Objekt im Sinne
der DIN EN 13636 und
kathodisch geschützten
Objekten im Sinne der DIN
EN 14505 [69] sicherstellen
(zum Beispiel Trennung
unterschiedlich kathodisch
geschützter Tanksysteme
oder Leitungen in 
Versorgungsanlagen).

4.8 Druckmesseinrichtung
Druckmesseinrichtungen nach
DIN EN 837-1 [71] und DIN EN
837-3 [73] sind nach DIN EN
837-2 [72] auszuwählen. Fol-
gende Anforderungen müssen
eingehalten werden:

• Genauigkeitsklasse 
mindestens 2,5.

• In Druckleitungen ist der
Anzeigebereich so zu wählen,
dass der Skalenendwert 
≥ 1,5 x ps beträgt.

• Die Sicherheitsausführung S1
mit Entlastungsöffnung ist
nicht zu verwenden.

• Das Gewinde der Druckan-
schlusszapfen ist nach E DIN
EN 12514-4 auszuführen.

Für Druckmesseinrichtungen
nach anderen Konstruktions-
und Funktionsmerkmalen sind
die Anforderungen nach DIN
EN 837-2 [72] sinngemäß anzu-
wenden.

4.9 Kombiniertes 
Bauelement
Kombinierte Bauelemente müs-
sen allen sicherheitstechnischen
Anforderungen der einzelnen
Bauelemente nach Abschnitt 4
von E DIN EN 12514-3 entspre-
chen und werden entsprechend
ihrer Funktion nach den Festle-
gungen von Abschnitt 4 und 5
als ein Bauelement geprüft.

4.10 Sonstiges 
Bauelement
Sonstige Bauelemente, derzeit
zum Beispiel Kompensatoren,
müssen allen sicherheitstechni-
schen An forderungen nach Ab-
schnitt 4 von E DIN EN 12514-3
entsprechen und werden ent-
sprechend ihrer Funktion sinn-
gemäß nach den Festlegungen
von Abschnitt 4 und 5 geprüft. 

5. Anforderungen an
Bauelemente nach E DIN
EN 12514-4:2009-06

Die E DIN EN 12514-4 gilt für
folgende Bauelemente:

a) Rohre

b) Verbindungselemente

c) Leitungsanschlüsse

d) Bauelemente in Rohrleitungen.

5.1 Allgemeine 
Anforderungen
• Feste Leitungsanschlüsse 

an Bauelementen nach E DIN
EN 12514-2 und E DIN EN
12514-3 sind in die Typ -
prüfung und die werkseigene
Produktionskontrolle 
einzubeziehen. 

• Enthalten die in diesem
Dokument in Bezug genom-
menen Normen für Rohre
und Verbindungselemente
gleiche oder höhere Anfor -
derungen, so gelten die
Anforderungen der E DIN 
EN 12514-4 als erfüllt und
bedürfen keiner weiteren
Prüfung.

• Metallische Rohre und
 flexible Rohre müssen min-
destens für einen maximal
zulässigen Druck PS von 
10 bar ausgelegt sein.

• Der Nachweis auf Druck -
beständigkeit metallischer
Rohre ist durch eine Berech-
nung nach DIN EN 13480-3
[73] oder DIN EN 13480-8
[74] erbracht.

• Die bauelementbezogenen
Funktionen nach Abschnitt
4.2 von Teil 4 sind nur für 
das Bauelement Verbindungs-
element nach Abschnitt 
5.2 nachzuweisen

• Ein Verbindungselement
muss mindestens zwei oder
mehr Leitungsanschlüsse
haben.

5.2 Leitungsanschlüsse
Folgende Gewindeverbindungen
dürfen verwendet werden:

• Rohrgewinde R – Rp nach
DIN EN 10226-1 [75] aus-
schließlich für Bauelemente
aus zähen Werkstoffen
(ausreichend zähe Werkstoffe
sind zum Beispiel Stahl,
Kupfer-Zink-Knetlegierungen
und Aluminium-Knetlegie-
rungen, jedoch nicht Zink-
Druckguss-Legierungen);

• kegeliges NPT-Gewinde nach
ANSI/ASME B1.20.1 [76];

• Einschraubloch nach DIN EN
ISO 1179-1 [77] für Ein-
schraubverschraubungen
nach DIN EN ISO 1179-2 [78]
(siehe Abbildung 24);

• Einschraubloch nach DIN EN
ISO 1179-1 [77] für Ein-
schraubverschraubungen
nach DIN EN ISO 1179-3 [79];

• Einschraubloch nach DIN EN
ISO 1179-1 für Einschraub-
verschraubungen mit metalli-
scher Dichtkante nach DIN
EN ISO 1179-4 [80];

• Einschraubloch nach DIN EN
ISO 1179-1 [77] für Ein-
schraubverschraubungen 
mit Dichtring nach Anhang
C; die Einschraubverschrau-
bung entspricht der DIN
3852-2 [84] Form A und der
Dichtring der DIN 7603 [85];

• Einschraubloch für
Einschraubverschraubungen
mit Gewinde G 3/8 nach 
DIN EN ISO 228-1 [81] und
elastomerer Abdichtung 
nach Anhang D.3.1 
(siehe Abbildung 23);

• Einschraubloch für
Einschraubverschraubungen
mit Gewinde G nach DIN EN
ISO 228-1 [81] und elasto -
merer Abdichtung nach
Herstellervorgabe;

• Fittings mit Gewinde 
nach DIN EN 10241 [82] 
und DIN EN 10242 [83].

An Rohrverschraubungen dür-
fen unter anderem 24°-Schneid -
ringverschraubungen bis DN 32
nach DIN EN ISO 8434-1 [86], in
Deutschland immer noch bekannt
unter DIN 2353 [87], verwendet
werden. Eine aufzuneh mende
Anmerkung („Bei dünnwandigen
Rohren sind stets Ver stärkungs -
hülsen zu verwenden“.) wäre
äußerst angebracht, wie Abbil-
dung 25 verdeutlicht: Das Kupfer-
rohr ist plastisch verformt (rechte
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Abb. 27
Klemmverbindung
Ausführungstyp G
nach Anhang D Typ
GOK UA. 
(Quelle: GOK)

Abb. 25 · Schneidring-
verschraubungen mit
Kupferrohr sowie mit
und ohne Stützhülse
montiert. (Quelle: GOK)

Abb. 26 · Messing-Verstärkungs-
hülse. (Quelle: GOK)



Seite von Abbildung 25), und die
Schneidringverschraubung wird
im Laufe der Zeit undicht. Da-
gegen ist die Fertigmontage der
Schneidringverschraubung mit
einer Verstärkungshülse nach
Abbildung 26 korrekt. 

Verwendet werden dürfen
auch Klemmverbindungen nach:

• DIN EN 1254-2 [88], Kate -
gorie 1 und Kategorie 3 zum
Anschluss an Kupferrohre;

• DIN EN 1254-3 [89] zum
Anschluss an Kunststoffrohre;

• Anhang D von E DIN EN
12514-4 für Bauelemente mit
Innengewinde G 3/8, siehe
beispielsweise Abbildung 27.

Weitere Leitungsanschlüsse
wie Hartlöt-, Press-, Schweiß-,
Flansch- und Schlauchverbin-
dungen werden im Teil 4 be-
schrieben. Bei der Installation
muss darauf geachtet werden,
dass die Verbindungselemente
nach den Normen von DIN EN
1254 nachweislich für einen
maximal zulässigen Druck PS 6
bar geeignet sind. Oftmals er-
füllen diese Verbindungsele-
mente nur die Anforderung
MOP 5.

Der Anhang B normt den
bekannten 3/8“-Schlauchan-
schluss zum Vorfilter mit der
Bezeichnung Leitungsanschluss
Überwurfmutter G 3/8 mit
Innenkonus 60° – sicherlich ein
kleiner Erfolg in der Normungs-
arbeit. Ebenfalls sind einfache
Rohrstutzen aus Präzisionsstahl-
rohr [92-95] für Schneidringver-
schraubungen als eine normge-
rechte Schlauchverbindung auf-
genommen worden.

Die in E DIN EN 12514-4 ge-
nannten Leitungsanschlüsse fin-
den sich wieder in der E TRwS
791 [5] und sind prinzipiell in
der TRÖl [4] enthalten.

5.3 Metallische, feste Rohre
Für oberirdische, metallische
Rohrleitungen dürfen verwen-
det werden:

• Rohre nach Anhang B 
von E DIN EN 12514-1;

• Rohre aus unlegierten und
legierten Stählen nach DIN
EN 10208-1  und -2 [90], 

[91] und DIN EN 10305-1 
bis -3 [92-95];

• Rohre aus nichtrostenden
austenitischen Stählen nach
DIN EN 10208-2 [90].

• Rohre aus Kupfer und Kup-
fer-Legierungen nach DIN 
EN 12449 [96] und DIN EN
13349 [97]; Rohre aus Kupfer
nach DIN EN 1057 [98] sind
bereits in Tabelle B.1 von 
E DIN EN 12514-1 enthalten
(siehe Tab. 4)

• Rohre aus Aluminium nach
DIN EN 754-1 bis -8 und DIN
EN 755-1 bis -9.

Für erdgedeckte, metallische
Rohrleitungen dürfen Rohre
nach DIN EN 13480-6 [99] ver-
wendet werden. 

Werden Rohrleitungen erd-
gedeckt verlegt, müssen sie
 folgenden Anforderungen ent-
sprechen:

• sie müssen doppelwandig
sein und durch ein Leck -
anzeigesystem nach DIN EN
13160-1 [100] überwacht
werden; 

oder

• als Saugleitung ausgebildet
werden, in denen die Brenn-
stoffsäule bei Undichtheiten
abreißt 

oder

• sie müssen mit einem 
Schutzrohr versehen oder 
in einem Kanal verlegt sein.
Auslaufender Brennstoff
muss in einer Kontrollein -
richtung sichtbar werden,
zum Beispiel über ein 
Leckanzeige system nach 
DIN EN 13160-1.

In der betreffenden Anmer-
kung für erdgedeckte, metalli-
sche Rohrleitungen steht: „Ent-
sprechende nationale Anfor -
derungen sind zu beachten.“
Sicherlich ein guter Hinweis,
denn im Entwurf der E TRwS
791 sind die betreffenden An-
forderungen an Druck-Rohrlei-
tungen einer weiteren Diskus-
sion würdig.

Für den Gütenachweis ist ein
Werkszeugnis 2.2 nach DIN EN
10204 [101] ausreichend. Bei
metallischen, festen Rohren mit

einem Durchmesser bis DN 100
genügt die in Bezugnahme der
Gütenachweise in der Doku-
mentation oder als Gütenach-
weis die Stempelung mit Werk-
stoffsorte und Herstellerzeichen.
Diese Vereinfachung ist konform
mit DIN 4755 [1] und TRÖl.

5.4 Nichtmetallische Rohre
Für nichtmetallische Rohre dür-
fen folgende Rohre verwendet
werden, wenn deren Beständig-
keit gegenüber dem flüssigen
Brennstoff nachgewiesen ist:

• Polyolefinrohre,

• Polyolefin-Aluminum-
Verbundrohre,

• andere Rohre.

Grundsätzliche Anforderun-
gen an nichtmetallische Rohre
enthält die zitierte DIN EN
15014 [102]. Auf deren Grund-
lage wurde von den deutschen
Experten ein eigenes Prüf -
verfahren zum Nachweis der
Beständigkeit des Werkstoffs
gegenüber den jeweiligen flüs-
sigen Brennstoffen entwickelt.
Dieses Prüfverfahren steht hier-
mit auf dem Prüfstand der eu-
ropäischen Experten. 

5.5 Flexible Rohre
Schläuche und Schlauchleitun-
gen aus Elastomeren müssen
den Anforderungen nach Typ 1
von DIN EN ISO 6806 [10] ent-
sprechen.

Im Abschnitt 6.7 von DIN EN
ISO 6806 werden für die Impuls-
prüfung als Nachweis zur Nenn-
 Lebensdauer lediglich 30.000
Zyklen gefordert. Dies deckt
sich nicht mit der in Teil 1 [13]
enthalten Anforderung von
250.000 Zyklen. Dieser Schwach-
punkt findet Berücksichtigung
in der von afecor veröffentlich-
ten Liste zur konstruktions -
bedingten Lebensdauer [41], in-
dem diese mit 5 Jahren ohne
eine Zyklenzahl angegeben ist.
Es kann an dieser Stelle nur
empfohlen werden, dass sich
die zuständigen Normenaus-
schüsse NHRS und FAKAU die-
ser Problemlösung annehmen.

Metallschlauchleitungen dür -
fen ebenfalls verwendet werden,
wenn sie den Anforderungen
nach DIN EN 14585-1 [103]
entsprechen.

6. Zusammenfassung 
und Ausblick

Die vorliegenden Normentwür-
fe der DIN EN 12514 Teil 1 bis 4
stellen einen Qualitätssprung zu
den Normen DIN EN 12514 Teil
1 und 2 aus dem Jahre 2000
dar. Ein strukturierter Aufbau
und eine klare Terminologie
nach Korrektur noch einiger be-
stehender Druckfehler erleich-
tert dem Anwender die Arbeit
mit der Norm. Die Anforderun-
gen an die Bauelemente in
Heizölverbraucheranlagen, bei-
spielsweise Beständigkeit ge -
genüber möglicher flüssiger
Brennstoffe, Druckfestigkeit,
Funktion und Nenn-Lebensdau-
er, sind gestiegen. Die Experten
in den Arbeitsgruppen hatten
sich der Aufgabe nach Klarstel-
lung technischer Anforderun-
gen gestellt, um letztendlich
eine harmonisierte Norm mit
der Bauprodukten-Richtlinie 89 /
106 / EWG zu bekommen. 

Die Bauprodukten-Richtlinie
89 / 106 / EWG soll durch eine
Bauprodukten-Verordnung (CPR)
ersetzt werden [103]. Wenn in
der CPR mit der Produktinfor-
mation mehr Transparenz für
die Marktteilnehmer gefordert
wird, dann steht die CE-Kenn-
zeichnung für „fit for use“ und
für die Weitervermittlung na -
tionaler Installationsvorschriften.
Woher beschafft man sich 
die nötigen Informationen? In
Deutschland existiert ein beste-
hendes und sich weiterent -
wickelndes Vorschriftenwerk.
Die Normentwürfe der DIN EN
12514 können bereits auf ver-
öffentlichte Inhalte verweisen,
wo die CPR ansetzen wird. Der
Arbeitsausschuss NA 041-01-
61 AA sieht den zahlreichen
Stellungnahmen zum Normen-
entwurf an die E-Mail-Adresse
nhrs@din.de mit Interesse
entgegen.                                      ■
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